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Betriebe haben zu diesem Zweck in der Materialstück
liste oder — soweit dies angängig ist — in der Kalkula
tion eine Spezifikation des verbrauchten Materials nach 
Menge, Art und Qualität vorzunehmen.

§ 1 1
(1) Hinsichtlich der Zuschlagssätze für indirekt zu 

verrechnende Kosten (Gemeinkosten) gilt im einzel
nen folgendes:

a) soweit von den Preisbildungsorganen bereits Kal
kulationselemente nach dem ab 1. Januar 1967 
gültigen Stand bestätigt worden sind, finden diese 
Anwendung,

b) soweit eine solche Festlegung noch nicht erfolgt 
ist, kalkulieren die Betriebe mit den zum Zeit
punkt der Antragstellung für sie verbindlichen 
Kalkulationselementen. — Dabei sind gegebenen
falls bestehende materialabhängige Kalkulations
elemente von den Betrieben auf die neue Bemes
sungsbasis (Materialpreise nach dem Stand vom 
1. Januar 1965) umzurechnen..

Im Falle des Buchst, b werden die von den Betrieben 
angewandten Kalkulationselemente durch die Preis
bildungsorgane auf das in den Preisanordnungen der 
Industriepreisreform jeweils berücksichtigte Koslen- 
niveau umgerechnet. — Die Preisbildungsorgane sind 
jedoch auch berechtigt, von den Betrieben Anträge auf 
Festsetzung der Kalkulationselemente anzufordern, auf 
der Grundlage dieser Anträge Kalkulationselemente 
festzusetzen und diese bei der Preisfestsetzung anzu
wenden.

(2) Soweit den Betrieben noch keine neuen Zu
schlagssätze für indirekt zu verrechnende Kosten bestä
tigt worden sind, sind sie b e r e c h t i g t ,  Antrag auf 
Neufestsetzung dieser Sätze bei dem für die Haupt
produktion ihres Betriebes zuständigen Zentralreferat 
des Büros der Regierungskommission für Preise zu 
stellen. Dem Antrag ist beizufügen:

a) der Betriebsabrechnungsbogen I (Kostenstellen
rechnung) für die Zeit vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 1965,

b) die Bilanz und die Ergebnisrechnung für das 
Jahr 1965,

c) eine Erklärung des Betriebsleiters, nach welchem 
Tarifvertrag im Betrieb entlohnt wird und wel
ches im Jahre 1965 die Hauptproduktion war.

Betriebe, die keinen Betriebsabrechnungsbogen auf
stellen, haben einen Kosten verteilungsbogen vorzule
gen, der mindestens folgende Gliederung aufweisen 
muß: Materialbereich — Fertigungsbereich — Bereich 
Verwaltung und Vertrieb.

(3) Machen die Betriebe von der Berechtigung gemäß 
Abs. 2 Gebrauch, so haben sie

a) den Betriebsabrechnungsbogen bzw. den Kosten- 
verteilungsbogcn um die Auswirkungen der Preis
anordnungen der 1. und 2. Etappe der Industrie
preisreform, die bisher gegenüber den Betrieben 
noch nicht wirksam oder nicht kostenwirksam 
geworden sind, zu berichtigen. Dies gilt sowohl 
für das Fertigungsmaterial als auch für den Ge
meinkostenbereich. Die Veränderungen sind auf 
einer besonderen Anlage zum Antrag nachzuwei
sen,

b) eine solche Spezifikation des verbrauchten Hilfs
materials vorzunchmen (nach Menge, Art und 
Qualität), für das bisher Preisanordnungen der 
Industriepreisreform noch nicht in Kraft getre
ten sind, daß die Preisbildungsorgane in die Lage 
versetzt werden, eine Umrechnung auf Basis der 
Preise der 3. Etappe der Industriepreisreform 
vorzunehmen,

c) die indirekt verrechneten Kosten für Transporte 
von Fertigungs- und Hilfsmaterial, getrennt nach 
Eisenbahn- und LKW-Frachten, anzugeben.

Es ist ferner der Gesamtbetrag der Gewerbesteuer für 
das Jahr 1965 anzugeben.

(4) Die Preisbildungsorgane können weitere Angaben 
anfordern, soweit dies zur ordnungsgemäßen Festset
zung der Zuschlagssätze für indirekt zu verrechnende 
Kosten erforderlich ist.

IV.
Zeitpunkt der Erteilung der Prcisbewilligungen

§ 12
Die Preisbildungsorgane erteilen für jedes Erzeug

nis, auf das die Bestimmungen dieser Preisanordnung 
zutreffen, 2 Preisbewilligungen, und zwar

a) eine Preisbewilligung mit Gültigkeit bis zum
31. Dezember 1966,

b) eine Preisbewilligung mit Gültigkeit ab 1. Januar 
1967.

V.
Sonstige Bestimmungen

§ 13
Die Preisbildungsorgane sowie die Organe der Wirt

schaftsleitung geben den Betrieben, insbesondere bet 
der Durchführung ihrer Aufgaben gemäß § 4 Abs. 2, 
§§ 6 und 7, Unterstützung und leiten sie entsprechend 
an.

§ 14
Die Grundsätze, die für das Zusammenwirken der 

Preisbildungsorgane mit den für die Ausarbeitung der 
Preisanordnungen der Industriepreisreform verantwort
lichen Organen gellen, finden auch auf die nach dieser 
Preisanordnung vorzulegenden Preisanträge Anwen
dung.

§15
Soweit in besonderen Anordnungen (z. B. der An

ordnung vom 14. Februar 1966 über die Errechnung 
und Mitteilung von Einzelpreisen für Textil- und Kon
fektionserzeugnisse zur Vorbereitung der Industrie- 
tyeisreform [GBl. II S. 109]) bzw. in besonderen Wei
sungen der zentralen staatlichen Organe bereits Bestim
mungen über die Einreichung von Kalkulationen und 
die Ausarbeitung von Preisanträgen getroffen sind, 
finden diese besonderen Anordnungen weiterhin An
wendung.

§ 16
Diese Preisanordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.
Berlin, den 14. Juli 1966

Die Regicrungskommission für Preise 
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» Der Vorsitzende

I. V.: K i r s t e n  
Stellvertreter des Ministers der Finanzen

Herausgeber: Büro des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, 102 Berlin, Klosterstraße 47 — Redaktion: 102 Berlin, 
Klosterstraße 47, Telefon: 209 36 22 - Für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die Leiter der staatlichen 
Organe die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen — Veröffentlicht unter Lizenz-Nr. 1538 — Verlag (BIO 62) Staatsverlag 
der Deutschen Demokratischen Republik, 102 Berlin, Telefon: 51 05 21 - Erscheint nach Bedarf - Fortlaufender Be?ug nur durch die 
Post - Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 1,20 MDN, Teil II 1,80 MDN und Teil III 1,80 MDN - Einzelabgabe bis zum Umfang von 
8 seiten 0,15 MDN, bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 MDN, bis zum Umfang von 32 Seiten 0,40 MDN, bis zum Umfang von 
43 Seiten 0.55 MDN je Exemplar, je weitere 16 Seilen 0,15 MDN mehr - Bestellungen beim Zentral-Versand Erfurt, 501 Erfurt, 
Postschließfach 696, sowie Bezug gegen Barzahlung in der Buchhandlung für amtliche Dokumente, 102 Berlin, Roßstraße 6, 
Telefon: 51 05 21 - Gesamtherstellung: Staatsdruckerei der Deutschen Demokratischen Republik (Rotationsdruck) Index 31817


